
Erich Ruppitsch und Josef Drolle 
vom Gendarmerieposten Win-
disch-Bleiberg begaben sich am 

Dienstag, 19. Juli 1949, um 17 Uhr, auf 
eine Patrouille in Grenznähe zwischen 
dem Loiblpass und dem Selenica-Sattel. 
Sie hätten um 20 Uhr wieder einrücken 
sollen. Da die Gendarmen bis Mitter-
nacht zurückgekehrt waren, wurden 
Suchtruppen ausgeschickt. In der Nähe 
des Mittagsfelsens zwischen Loiblpass 
und Selenica-Sattel fand man Spuren, 
die zur Grenze führten. Ein Straßenwär-
ter gab an, er habe gegen 17:40 Uhr 
Schüsse aus Maschinenpistolen gehört.  

Am nächsten Tag begab sich der 
Gendarmerieabteilungskommandant 
von Klagenfurt, Major Zeliska, mit ei-
nem Dolmetscher auf den Loiblpass. 
Dort traf eine achtköpfige jugoslawi-
sche Kommission ein. Die Jugoslawen 
führten Zeliska und den Dolmetscher 
zu einem Abhang auf jugoslawischem 
Gebiet etwa einen Kilometer westlich 
des Loiblpasses. Dort lagen die Lei-
chen von Ruppitsch und Drolle.  

Erich Ruppitsch, 28 Jahre alt, war 
verheiratet und hatte zwei Kinder. Josef 
Drolle stammte aus Latschach am Faa-
ker See. 

 
Unglaubwürdige Version. Der Leiter 

der jugoslawischen Kommission be-
hauptete, die beiden Gendarmen hätten 
auf jugoslawischem Gebiet zwei Sol-
daten einer jugoslawischen Grenzpa-
trouille „mit bloßen Händen überfal-
len“. Daraufhin hätten die beiden 
Grenzsoldaten von ihren Maschinenpi-
stolen Gebrauch gemacht und die Gen-
darmen getötet.  

Von der jugoslawischen Kommissi-
on wurde ein Tatbestandsprotokoll auf-
genommen, in dem trotz des Einspruchs 
Zeliskas den österreichischen Gendar-
men die Schuld am Vorfall zugescho-
ben wurde. Der Leiter der Kommission 
drohte, sollte die österreichische Ge-
richtskommission nicht innerhalb einer 
halben Stunde eintreffen, würden die 
Leichen an Ort und Stelle verscharrt 
werden. Knapp nach Fertigstellung des 
Protokolls traf die österreichische Ge-
richtskommission mit einem Vertreter 
der Staatsanwaltschaft und einem Un-

tersuchungsrichter ein und nahm einen 
Lokalaugenschein vor. Die österrei-
chischen Kommissionsmitglieder stell-
ten aufgrund der Blutspuren, der MPi-
Hülsen und der Gesamtsituation fest, 
dass die beiden Gendarmen auf österrei-
chischem Gebiet erschossen worden 
sein müssen. An einem Baum auf öster-
reichischem Gebiet wurden Blut- und 
Einschussspuren gefunden. Die jugosla-
wische Kommission blieb bei ihrer Ver-
sion. Um das Verscharren der Leichen 
auf jugoslawischem Gebiet zu verhin-
dern, unterschrieben die Mitglieder der 
österreichischen Kommission mit Aus-
nahme des Gendarmeriearztes das Pro-
tokoll. Unmittelbar danach wurden die 
Leichen der österreichischen Kommissi-
on übergeben. Laut der österreichischen 
Kommission wurden die beiden Gen-
darmen auf österreichischem Gebiet mit 
Fernschüssen getötet. Die Leiche Rup-
pitschs wies 25 Einschüsse auf, vom 
Hals bis zu den Unterschenkeln. Pulver-
schmauch wurde an den Einschussstel-
len nicht vorgefunden. Ein Handgemen-
ge hatte demnach nicht stattgefunden. 

Der jugoslawische Nachrichtendienst 
Tanjug meldete am 21. Juli, dass die 
beiden Gendarmen im Sektor Kranj „in 
jugoslawisches Gebiet eingedrungen“ 
seien und „zwei Soldaten der jugoslawi-
schen Grenzpatrouille überfallen“ hät-
ten. Die Grenzsoldaten hätten sich „mit 

legitimer Selbstverteidigung gezwungen 
gesehen, von ihrer Schusswaffe Ge-
brauch zu machen“.  

 
Würdige Verabschiedung. Die beiden 

Leichen wurden im Wappensaal des 
Landhauses in Klagenfurt aufgebahrt, 
am 22. Juli im Landhaushof feierlich 
verabschiedet und in ihre Heimatorte 
zur Beerdigung überführt. Kärntens 
Landeshauptmann Ferdinand Wedenig 
ersuchte die Bundesregierung, bei der 
Regierung in Belgrad gegen die ständi-
gen Schießereien von jugoslawischen 
Grenzposten zu protestieren. Er appel-
lierte an das „Gewissen aller zivilisier-
ten Völker“, diesem Zustand an der 
Kärntner Grenze ein Ende zu setzen. 
Das Blut der vielen Opfer rufe nach 
Recht und Gerechtigkeit. Österreich 
wünsche Frieden mit allen Nachbarstaa-
ten, gegen das Morden an der Grenze 
Kärntens müsse aber Protest erhoben 
werden. 

 
Disziplinäre Konsequenzen. Wegen 

der Unterfertigung des falschen Proto-
kolls der jugoslawischen Kommission 
wurde Gendarmeriemajor Zeliska vom 
Dienst enthoben. Gegen ihn und zwei 
weitere Gendarmeriebeamte, die das 
Protokoll ebenfalls unterschrieben hat-
ten, wurde ein Disziplinarverfahren ein-
geleitet.  

 
Gedenkkreuz. Noch 1949 wurde für 

die beiden erschossenen Gendarmen an 
der Außenwand der Magdalenenkirche 
an der Loiblpass-Straße ein Gedächtnis-
kreuz angebracht. Am Kreuz wurden 
die Namen und Fotos der beiden Toten 
und die Inschrift „Gefallen in treuer 
Diensterfüllung für´s Vaterland, den 19. 
Juli 1949“ angebracht. 

Das Kreuz wurde später im Gendar-
merieposten Ferlach aufbewahrt und da-
nach im Garten des Bezirksgerichtes 
Ferlach aufgestellt. Rainer Adamik, Ob-
mann des Kulturrings Ferlach, organi-
sierte, dass das Kreuz an einer würdige-
ren Stelle aufgestellt wurde. Am 7. Juni 
2010 wurde das Gedächtniskreuz vor 
dem Gebäude des Bezirksgerichts auf 
dem „Platz der Gendarmerie“ in Ferlach 
neu enthüllt.              W. S.
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Gedenkkreuz in Ferlach: Erinnerung an 
die 1949 ermordeten Gendarmen Erich 
Ruppitsch und Josef Drolle.

Schüsse aus dem Hinterhalt  
 
Die Kärntner Gendarmeriebeamten Erich Ruppitsch und Josef Drolle wurden am 19. Juli 1949 von  

jugoslawischen Grenzsoldaten erschossen. Ein Holzkreuz in Ferlach erinnert an die Tragödie. 


